
Zur künftigen Finan-
zierung des Gesund-
heitswesens hat die
Bundesregierung im
Sommer ein Eck-
punktepapier veröf-
fentlicht. Drei 
Monate später – am
4. Oktober 2006 –
einigten sich die 
Koalitionsparteien
auf einen Gesetzes-
entwurf, der es in
sich hat. Das Bun-
deskabinett hat dem
Entwurf des GKV-
Wettbewerbsstär-
kungsgesetzes Ende
Oktober zugestimmt.

I
m Folgenden sind die wich-
tigsten Änderungen zusam-
mengestellt. Der Inhalt des
Gesetzes unterliegt dem
Vorbehalt möglicher Ände-

rungen in den nächsten Mona-
ten. Dazu zählen auch die in der
Klammer vermerkten Zeitpunk-
te des Inkrafttretens einer Rege-
lung.

Gesundheitsfonds ❘
ab 1. Januar 2009
Zum 1. Januar 2009 soll ein zen-
traler Gesundheitsfonds einge-
richtet werden. Der Fonds ist das
Kernelement der Reform. Versi-

cherte und Arbeitgeber entrich-
ten dann ihre Beiträge direkt in
den gemeinsamen Fonds, der
die Gelder an die Kassen durch
Zahlung einer Grundpauschale
zuzüglich Ab- und Zuschlag
auszahlt. Berücksichtigt werden
unterschiedliche Versichertenri-
siken und -strukturen, etwa Al-
ter, Krankheit und Geschlecht.
Der zu zahlende Beitragssatz
wird nicht mehr durch die ge-
setzlichen Kassen bestimmt,
sondern allein durch den Ge-
setzgeber.

Kommt eine Kasse mit dem zur
Verfügung stehenden Geld nicht
aus, muss sie vom Versicherten
einen Zusatzbeitrag erheben.
Darin soll dann der eigentliche
Wettbewerb unter den gesetzli-
chen Kassen stattfinden. Zur
Vermeidung unnötiger Zusatz-
belastungen sollen die Kassen
kostensparende Leistungen an-
bieten; Hausarzttarife, Program-
me für chronisch Kranke usw.
Durch die Begrenzung des Zu-
satzbeitrages auf ein Prozent
vom Bruttoeinkommen sollen
sozial schwächere Versicherte
geschützt werden (sogenannte
Überforderungsklausel). Aller-
dings soll es den Krankenkassen
auch erlaubt werden, ohne Ein-
kommensprüfung pauschal acht
Euro zusätzlich im Monat vom
Versicherten zu erheben.

Risikostrukturausgleich/
Finanzausgleich ❘
ab 1. Januar 2009
Mit dem so genannten Risiko-
strukturausgleich soll die un-
gleichmäßige Verteilung von
Kranken und alten Menschen in
den einzelnen Kassen finanziell
aufgefangen werden. Kranken-
kassen mit einer hohen Zahl an
kostenintensiven Mitgliedern

werden somit geschützt. Der
Ausgleich orientiert sich an 50
bis 80 zumeist chronischen
Krankheiten, darunter auch den
weit verbreiteten Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen.

Kinderversicherung ❘
ab 2008
Der Bund zahlt künftig einen
Zuschuss zur Finanzierung der
bislang mitversicherten Kinder.
Diese nämlich sollen langfristig
komplett aus Steuergeldern fi-
nanziert werden. Im Jahr 2008

sollen zunächst 1,5 Milliarden
Euro bereitgestellt werden. Für
2009 sind insgesamt drei Milli-
arden. Euro vorgesehen. Noch
ist nicht geklärt, woher der Rest
kommen soll. Die Finanzierung
der Kinder ausschließlich aus
Steuergeldern würde dem Staat
jährlich etwa 16 Milliarden Euro
kosten.

Beitragserhöhung ❘
im Jahr 2007
Bis zur Einführung des Gesund-
heitsfonds sollen die Kassen
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schuldenfrei sein. Deshalb hat
die Bundesregierung den Kas-
sen übergreifend auferlegt, ih-
ren Beitragssatz im Jahr 2007 zu
erhöhen. Die Rede ist von 0,5
Prozentpunkten. Experten hal-
ten diesen Prozentsatz zur Ver-
meidung neuer Schulden schon
jetzt für zu niedrig angesetzt.

Mit der Einführung des Fonds
würden die Beiträge für alle Kas-
sen einheitlich werden. Der Ar-
beitnehmer sieben Prozent vom
Bruttoeinkommen, der Arbeit-
geber sechs Prozent. Hinzu
kommen 0,9 Prozent Sonder-
beitrag für den Arbeitnehmer.
Während die Versichertenbei-
träge nach Haushaltslage an-
passbar sind, sollen die Beiträge
der Arbeitgeber eingefroren
werden.

Vergütung der Ärzte ❘ 
ab 1. Januar 2009
Das bisherige Honorarsystem
nach Punkten soll durch ein ein-
facheres Vergütungssystem mit
Pauschalpreisen in Euro ersetzt
werden. Die umstrittene Budge-
tierung soll abgeschafft und
durch eine Mengensteuerung er-
setzt werden. Erst das Über-
schreiten einer bestimmten Lei-
stungsmenge führt für den Arzt zu
einer Kürzung seines Honorars.

Leistungen und Tarife ❘
ab 1. April 2007
Für auftretende Komplikatio-
nen, etwa nach Schönheitsope-
rationen, Tätowierungen oder
Piercing müssen Kassen künftig
nicht mehr aufkommen. Mutter-
Vater-Kind-Kuren und bislang
empfohlene Impfungen hinge-
gen werden zur Pflichtleistung
der Krankenkassen.

Arzneimittel ❘
ab 1. April 2007
Das seit Mai 2006 gültige Arz-
neimittelversorgungs-Wirt-
schaftlichkeitsgesetz (AVWG)
übt hier eine Vorreiterrolle aus.
Durch die Regelungen im Refe-
rentenentwurf zur Gesund-
heitsreform sollen nun weitere
500 Millionen Euro jährlich ein-
gespart werden. Kassen und
Apotheken werden zu Preisver-

handlungen verpflichtet. Not-
falls sind den Kassen Sonderra-
batte einzuräumen. Überdies
werden Höchstpreise für Medi-
kamente eingeführt.

Aufbau der Kassen 
und Verbände ❘
ab 1. April 2007
Die Selbstverwaltung im Ge-
sundheitswesen bleibt erhalten,
obgleich der Einfluss der Versi-
chertenvertreter weiter sinkt.
Über die Höhe der Beiträge und
so manche bisher freiwillige Lei-
stung entscheidet künftig der
Staat. Die sieben Dachverbände
der Krankenkassen sollen sich
zu einem Kassenverband zu-
sammenschließen. Kassen sol-
len künftig kassenartübergrei-
fend (zum Beispiel AOK mit
BKK) fusionieren können. Mit
Ausnahme geschlossener Be-
triebskrankenkassen werden al-
le Krankenkassen zum 1. Januar
2009 geöffnet.

Private 
Krankenversicherung ❘ 
ab 1. Januar 2008
Die privaten Krankenversiche-
rungen werden künftig ver-
pflichtet, einen Basistarif ohne
Gesundheitsprüfung anzubie-
ten, dessen Leistungsumfang
dem der gesetzlichen Kranken-
versicherung – GKV – ent-
spricht. Der Basistarif ist geöff-
net für freiwillig in der GKV ver-
sicherte Arbeitnehmer (Ver-
dienst über der Pflichtversiche-
rungsgrenze). Ebenso dürfen al-
le bislang privat versicherten
und ehemalig privat versicher-

ten Personen diesen Grundtarif
in Anspruch nehmen. Der Bei-
trag darf den durchschnittlichen
Höchstbeitrag der GKV nicht
überschreiten. Je nach Hilfebe-
dürftigkeit kann der Beitrag für
den Einzelnen reduziert wer-
den. Altersrückstellungen kön-
nen bei einem Wechsel zwi-
schen privaten Versicherern
übertragen werden, allerdings
nur in Höhe der Leistung aus
dem Basistarif.

Bewertung der Verkehrs-
gewerkschaft GDBA
Aus Sicht der Verkehrsgewerk-
schaft GDBA werden künftige
Finanzierungsprobleme durch
Einführung eines zentralen
Fonds nicht gelöst. Die Verstaat-
lichung des Gesundheitssys-
tems ist die Folge. Zu wenig Au-
genmerk wurde zudem auf die
Ausgabenseite gelegt. Das deut-
sche Gesundheitswesen verur-
sacht im internationalen Ver-
gleich übermäßig hohe Kosten. 

Der vorliegende Kompromiss ist
das Ergebnis eines kaum zu
überschauenden Interessenge-
menges. Offen bleibt weiterhin,
wie man etablierte Parteien,
Ärzte, Apotheker, Krankenkas-
sen, kassenärztliche Vereinigun-
gen, die private Krankenversi-
cherung, deren Dachverbände

und Pharmaindustrie im Sinne
des Gemeinwohls unter einen
Hut bringt. Wirkliche Einschnit-
te wurden gescheut, der Weg
des geringsten Widerstandes ge-
wählt. Wie ist es sonst zu erklä-
ren, dass Ausgabensteigerungen
einseitig auf die Versicherten ab-
gewälzt werden?

Man kann sich des Eindruckes
nicht erwehren, dass den füh-
renden Parteien der Erhalt der ei-
genen Macht wichtiger ist, als
die Verbesserung der Einnah-
men-Ausgaben-Situation unter
Beibehaltung des Solidarsys-
tems im Gesundheitswesen.

Bürgerversicherung hier, Kopf-
pauschale da. Allein die Tatsa-
che, dass SPD und Union mit
zwei schwer zu vereinbarenden
Modellen in die Verhandlungen
gingen und sich dennoch einig-
ten, lässt wenig Gutes verhei-
ßen. Vom „kleinsten gemeinsa-
men Nenner“ und der „weiteren
Abkehr von der paritätischen Fi-
nanzierung“ spricht der dbb be-
amtenbund und tarifunion.

Dem Zyniker sei beigepflichtet:
Die Einführung der hochgeprie-
senen Gesundheitskarte dürfte
dem Versicherten von morgen
egal sein. Die Verfügbarkeit ei-
ner zuverlässigen Geldkarte
wohl nicht. Eine ernüchternde
Feststellung. Zey
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Erfolg, Neuanfang

oder Murks. Die Ge-

sundheitsreform wird

unterschiedlicher denn

je beurteilt. Fest steht,

dass sich die Versi-

cherten auf eine Viel-

zahl von Änderungen

einstellen müssen.


